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Mehr Tempo für die Brückenmodernisierung 
durch funktionale Ausschreibungen, 
Schnellbauverfahren und serielles Bauen
Dr.-Ing. Karlheinz Haveresch und Dipl.-Ing. Manuela Poschau | Die Autobahn GmbH des Bundes, NL Westfalen, Hamm

Kurzfassung

Wie kann die dringend notwendige Brückenmodernisierung in Deutschland gelingen? Es zeigt sich mehr und 
mehr, dass funktionale Ausschreibungen für Schnellbauverfahren oder serielles Bauen sehr effiziente und 
leistungsstarke Lösungen hervorbringen. Diese Verfahren müssen zur Bewältigung der großen Aufgaben der 
Brückenmodernisierung daher forciert werden. Die Anwendung erfordert spezielle Ausschreibungsbestand-
teile und zielgerichtete fachtechnische Regeln, die im nachfolgenden Beitrag dargestellt werden.

	■ sehr hohe Dringlichkeit bei abgängigen Brücken,
	■ eingeschränkte Nutzlast der alten Brücken,
	■ Rückbauplanung, Schadstoffuntersuchung, Entsor-
gung und Recycling,

	■ Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit der Autobahn 
bzw. eines anderen Verkehrsweges während des Baus 
(Stauvermeidung),

	■ Einsatz von Schnellbauweisen (Staureduzierung)
	■ geringe Verfügbarkeit an fremden Grundstücksflä-
chen (Baurechtschaffung),

	■ geringer Eingriff in Natur- und Landschaft (schnellst-
mögliche Baurechtschaffung).

Kurz gefasst erfordert die Brückenmodernisierung also 
insbesondere schnelles, ressourcenschonendes Bauen 
unter beengten Platzverhältnissen. Erschwerend hinzu 
kommt der allgemeine Fachkräftemangel im Bauwesen. 

Neue Herausforderungen verlangen neue Lösungen. 
Das Ziel bei der Ausschreibung von Brückenersatzneu-
bauten muss daher sein, innovative Angebote für dieses 
spezielle Anforderungsprofil der Brückenmodernisie-
rung am Markt anzufordern. Dabei muss selbstverständ-
lich die Bau- und Gestaltungsqualität der neuen Brücke 
unverhandelbar erhalten bleiben.

Die nachfolgenden Ausführungen setzen den Fokus auf 
die Brückenmodernisierung bei Autobahnen. Die Über-
tragung dieser Herangehensweisen auf anderen Stra-
ßenklassen oder Verkehrswege kann zusätzliche Über-
legungen notwendig machen beispielsweise im Hinblick 
auf andere Verkehrsstärken oder Optionen für Umlei-
tungsstrecken.   

2 Funktionale Ausschreibung

2.1 Vorbemerkungen

Die einleitend beschriebene Ausgangssituation für Brü-
ckenersatzneubauten ist sehr anspruchsvoll. Eine Reihe 

1 Einleitung

Es ist allgemein bekannt, dass viele Brücken in Deutsch-
land erneuert werden müssen, weil sie nicht für den 
heutigen Schwerverkehr dimensioniert wurden. Die Mo-
dernisierung von Brücken an Autobahnen und Bundes-
straßen hat inzwischen oberste Priorität. 

Insbesondere bei den Autobahnen stehen wir vor gro-
ßen Herausforderungen. Aufgrund der großen Anzahl 
von betroffenen Brücken und zum bestmöglichen Ein-
satz der zur Verfügung stehenden Ressourcen, ist eine 
Priorisierung notwendig. In einem Zeitraum von zehn 
Jahren sollen dafür in einem ersten Schritt die dring-
lichsten Bauwerke in einem Kernnetz modernisiert wer-
den. Dafür müssen etwa 4.000 Brücken ertüchtigt oder 
durch leistungsfähige Ersatzneubauten ersetzt werden. 
Darüber hinaus stehen weitere ca. 500 besonders dring-
liche Brücken-Teilbauwerke außerhalb des Kernnetzes 
ebenfalls auf der Aufgabenliste für die erste Dekade.

Um mehr Tempo für die Umsetzung dieses herausfor-
dernden Brückenmodernisierungsprogramms aufzu-
nehmen, werden von der Autobahn GmbH des Bundes 
effektive und leistungsstarke Innovationen vorange-
trieben. Die Planung, Baurechtschaffung und Bauaus-
führung dieser dringenden Projekte muss bestmöglich 
beschleunigt werden. 

Zum Verständnis ist es dabei wichtig zu erkennen, dass 
sich die Aufgabe der Brückenmodernisierung ganz 
grundlegend vom traditionellen Bau ‘auf der grünen 
Wiese‘ unterscheidet. Selbstverständlich bleiben auch 
bei der Planung von Brückenersatzneubauten die grund-
legenden Ziele eines Brückenentwurfs: Standsicherheit, 
Gebrauchstauglichkeit/Dauerhaftigkeit/Nachhaltigkeit, 
Ästhetik und Wirtschaftlichkeit vollumfänglich gültig. Bei 
Brückenersatzneubauten kommen jedoch wichtige An-
forderungen und Randbedingungen hinzu, die nicht sel-
ten für die Projektierung der konkreten Bauaufgabe aus-
schlaggebend sind. Insbesondere sind dabei zu nennen: 
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schließend große Synergieeffekte bei allen am Projekt 
Beteiligten erzielt werden, indem bei der Projektaus-
führung eine Fokussierung auf das Bauen gelenkt wird. 
Wie dieses möglich ist, wird im nachfolgenden Abschnitt 
2.2. ff. dargestellt. 

Bei der Autobahn GmbH des Bundes wurden inzwischen 
eine größere Anzahl von funktionalen Ausschreibungen 
durchgeführt und die zugehörigen Baumaßnahmen 
sehr erfolgreich abgeschlossen. Die Ergebnisse sind 
äußerst vielversprechend. Es stellt sich heraus, dass die 
Herangehensweise mit funktionalen Ausschreibungen 
enormes Potenzial besitzt. Stauzeiten konnten teilweise 
drastisch verringert werden. Synergieeffekte durch se-
rielles Bauen ergaben sich in erheblichem Umfang. Sehr 
interessante, technische Innovationen für Schnellbau-
verfahren wurden entwickelt.

Funktionale Ausschreibungen sollen deswegen zur Be-
wältigung der großen Aufgaben der Brückenmoder-
nisierung bei der Autobahn GmbH des Bundes forciert 
werden. Im Folgenden sollen mögliche Optionen sowie 
fachtechnische und organisatorische Rahmenbedin-
gungen anwendungsorientiert erläutert werden, denn 
für funktionale Ausschreibungen muss bei der Projekt-
steuerung etwas anders als gewohnt durch das fach-
technische Regelwerk navigiert werden. Für die Erläute-
rung der vertragsrechtlichen Besonderheiten im Detail 
wird auf [6] verwiesen. 

2.2 Bestandteile und fachtechnische 
Regeln einer funktionalen Ausschreibung 
für Brückenersatzneubauten

Hauptbestandteile jeder funktionalen Ausschreibung 
sind die Baubeschreibung und das Leistungsprogramm 
mit zugehörigem Pflichtenheft, die projektspezifisch 
aufgestellt und angepasst werden müssen. Nachfol-
gend sind daher nur die Grundzüge – ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit für jeden Einzelfall – dar-
gestellt:  

Das Leistungsprogramm sieht vor, dass eine Brücke 
gemäß der Referenzplanung des Bauherrn anzubie-
ten ist. Diese Referenzplanung entspricht in der Regel 
der Vorzugsvariante, die sich zuvor bei der Vorplanung 
gemäß RAB-ING, Abschnitt 2 ergeben hatte. Es hängt 
vom konkreten Einzelfall ab, ob den Bietern darüber 
hinaus die Wahl zwischen zwei nahezu gleichwertigen 
Varianten (z. B. Spannbeton- oder Verbundüberbau) 
überlassen werden kann. Wenn nichts Wesentliches 
entgegensteht,  wird dieses empfohlen um den Wett-
bewerb der besten Lösungen nicht unnötig einzuengen. 
Ebenso hängt es vom Einzelfall ab, ob die Referenzpla-
nung des Bauherrn über den Standard des Vorentwurfs 
hinaus detailliertere, ergänzende Vorgaben (z. B. Bau-
stoffvorgaben, Mindestabmessungen, konstruktive 
Aussteifungsbleche) enthalten soll. Dafür kann es gute 
Gründe – z. B. zur Qualitätssicherung – geben. Je zahl-
reicher und genauer diese Vorgaben allerdings sind, 
umso eingeschränkter können die Gestaltungsfreiräu-
me der Bieter für kostengünstiges oder schnelles Bauen 

von Pilotprojekten bei der Autobahn GmbH des Bundes 
zeigen aber inzwischen, dass erhebliches Verbesse-
rungspotenzial für mehr Tempo bei der Brückenmoder-
nisierung entwickelt werden kann. Bei einer Reihe von 
Anwendungen konnten bereits erhebliche Fortschritte 
erzielt werden, z. B. [1]–[3]. Zu diesem Erfolg hat die Auf-
tragsvergabe durch funktionale Ausschreibungen maß-
geblich beigetragen. 

Die rechtlichen Grundlagen für funktionale Ausschrei-
bungen legt die Verdingungsordnung für Bauleistungen 
(VOB) [4]. 

Während die klassische Ausschreibung gemäß VOB, 
Teil A, §7b den Bietern eine Baubeschreibung und eine 
detaillierte Leistungsbeschreibung mit vollständigem 
Leistungskatalog und Mengenermittlung vorgibt, be-
steht die funktionale Ausschreibung gemäß VOB, Teil A, 
§7c aus einer Baubeschreibung mit nur einem Leis-
tungsprogramm und zugehörigem Pflichtenheft. Darin 
werden den Bietern die maßbebenden Bedingungen 
und Umstände sowie der Zweck der fertigen Leistung 
und die an sie gestellten Anforderungen mitgeteilt. Die 
engen Grenzen der klassischen Ausschreibung werden 
damit aufgelöst und ein zielgerichteter, begrenzter Ge-
staltungsfreiraum für die Bieter eröffnet. Die Bieter be-
kommen so die Möglichkeit, im Wettbewerb ihre Inno-
vationskraft für eine optimierte Bauverfahrenstechnik, 
Bauart und Baudisposition auszugestalten und einzu-
bringen. Die beste Lösung erhält den Zuschlag. 

Während die Grundlage der klassischen Ausschreibung 
ein detaillierter Bauwerksentwurf gemäß RAB-ING, Ab-
schnitt 3 [5] ist, wird als Grundlage der funktionalen Aus-
schreibung meist nur die Bauwerksvorplanung gemäß 
RAB-ING, Abschnitt 2 mit ergänzendem Pflichtenheft 
verwendet bzw. ein entsprechendes Modell nach der 
Methode des Building Information Modeling (BIM). Die 
Vorplanung gemäß RAB-ING, Abschnitt 2 liefert auch 
eine Kostenschätzung, die von der ausschreibenden 
Stelle für die Schaffung der haushaltstechnischen Vor-
aussetzungen (Anmeldung im Bauhaushalt) heranzuzie-
hen ist.

Hauptziel der funktionalen Ausschreibung ist die Redu-
zierung von Staus auf der Autobahn. Ein entsprechendes 
Angebotsbewertungssystem sorgt dafür, dass Einspa-
rungen von Stauzeiten bei der Angebotswertung ange-
messen berücksichtigt werden. Angebote mit höheren 
Baukosten können also den Wettbewerb gewinnen, 
wenn im Ausgleich Stauzeiten reduziert werden (s. Ab-
schnitt 2.2.1). 

Ein anderes wichtiges Ziel von funktionalen Ausschrei-
bungen ist die Reduzierung des Personalbedarfs bei 
den am Projekt Beteiligten. Aufgrund des Fachkräfte-
mangels sollen möglichst mehr Brücken mit weniger 
Personal modernisiert werden. Um Missverständnissen 
vorzubeugen, muss vorweg deutlich gemacht werden, 
dass der Aufwand für das Aufstellen von funktionalen 
Ausschreibungen keineswegs signifikant geringer ist als 
bei klassischen Ausschreibungen. Es können aber an-
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sein. Auch bei diesem Thema sollte der Wettbewerb um 
die besten Lösungen daher nicht unnötig eingeengt 
werden. Den ausschreibenden Stellen muss dabei be-
wusst sein, dass die beschriebene Gestaltungsfreiheit 
der Bieter bei der funktionalen Ausschreibung auch zu 
überraschenden Lösungen führen kann. Die sorgfältige 
Aufstellung von Baubeschreibung, Leistungsprogramm 
und Pflichtenheft ist bei funktionalen Ausschreibungen 
daher von zentraler Bedeutung.

Im Pflichtenheft zum Leistungsprogramm werden not-
wendige Festlegungen getroffen, die von den Bietern 
für ihre Angebote zwingend zu beachten sind. Ähnliche 
Festlegungen dürften auch von klassischen Ausschrei
bungen her bekannt sein und insofern nichts Neues 
darstellen. Das Pflichtenheft soll den Bietern aber auch 
einen zielgerichteten Korridor eröffnen für innovative 
Bautechniken und Bauverfahren:

	■ Vorgaben der Baurechtschaffung (Planfeststellung), 
ökologisches Pflichtenheft,

	■ Baugrundgutachten mit Gründungsempfehlungen,
	■ Leitungspläne,
	■ straßenplanerische Vorgaben,
	■ gestalterische Vorgaben,
	■ Bestandsunterlagen,
	■ Vorgaben für die eingeschränkte Nutzung des Be-
standsbauwerkes beim Bauablauf gemäß Brücken-
nachrechnung,

	■ Zulässigkeit von Verkehrsführungen der über- bzw. 
unterführten Straße nach Abstimmung mit den zu-
ständigen Behörden, 

	■ Vorgaben zur Kampfmittelräumung, 
	■ Regeln zu Rückbau, Schadstoffuntersuchung, Entsor-
gung und Recycling, 

	■ Vollumfängliche Einhaltung der aktuellen Regelwerke 
des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) für Pla-
nung, Bau und Erhaltung,

	■ Einreichung des vom Auftragnehmer aufzustellenden 
Bauwerksentwurfs gemäß RAB-ING, Abschnitt 3 zur 
Genehmigung spätestens drei Monate nach Auftrags-
erteilung, dem Bauherrn sind mindestens vier Wo-
chen für die Entwurfsprüfung einzuräumen.

	■ Anträge auf Zustimmung im Einzelfall werden nur für 
die in der Ausschreibung explizit angegebenen tech-
nischen Lösungen akzeptiert (z. B. Einsatz von hoch-
festem Beton für Spannbetonfertigteile oder Carbon-
beton-Fertigteilkappen), 

	■ Beachtung der Eigentumsverhältnisse der Grundstü-
cke und Baustelleneinrichtungsflächen,

	■ Vorgabe von Zahlungszielen (Anteile des Pauschal-
preises, die zu Auszahlung kommen) auf der Grundla-
ge von fertigen Leistungsabschnitten,

	■ Abnahmekriterium: Gesamtzustandsnote der ersten 
Hauptprüfung vor Abnahme nach DIN 1076 „Inge-
nieurbauwerke von Straßen und Wegen – Prüfung 
und Überwachung“ höchstens 1,3 (ZN H1 ≤ 1,3) usw.

Mit dem Angebot muss der Bieter seinen Angebotspreis 
und seine Vorplanung gemäß RAB-ING, Abschnitt  2 
vorlegen. Nicht gefordert ist ein Leistungsverzeichnis 
mit Mengenermittlung, da die Abrechnung gemäß den 

in der Ausschreibung angegebenen Zahlungszielen 
für fertige Leistungen erfolgt (s. o.). Der Bieter hat die 
Wahl, sich für sein Angebot die Referenzplanung des 
AG zu eigen zu machen oder unter Beachtung von Bau-
beschreibung, Leistungsprogramm und Pflichtenheft 
eine eigene, alternative Vorplanung gemäß RAB-ING, 
Abschnitt 2 (ohne Variantenuntersuchung und Kosten-
schätzung) vorzulegen. In jedem Falle ist das bei Ver-
öffentlichung der Ausschreibung aktuelle Regelwerk 
des BMV für die Planung und den Bau von Brücken (ins-
besondere RE-ING [7], RIZ-ING [8], ZTV-ING [9]) voll-
umfänglich vom Bieter einzuhalten. Der Bieter hat dies 
mit seinem Angebot zu garantieren. Das Angebot des 
Bieters ersetzt naturgemäß die Variantenuntersuchung 
und Kostenschätzung gemäß RAB-ING, Abschnitt 2.

Jeder Bieter mit brauchbarem Angebot erhält eine pau-
schale Kostenerstattung für seine Angebotsplanung. Es 
ist wichtig, den Bietern eine auskömmliche Zeit für die 
Angebotserstellung einzuräumen, da diese für ihr Ange-
bot eine ausreichende Planungstiefe herstellen können 
müssen. In der Regel sind dafür mindestens 3–5 Monate 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung bis zur Sub-
mission einzuplanen. Die Termine für den Baubeginn 
nach Auftragserteilung sollten so gesetzt werden, dass 
hinreichende Zeit für die intensive Bauvorbereitung 
der Maßnahmen (s. dazu auch Abschnitt 2.4) besteht. 
Dies gilt insbesondere für Bauarbeiten, die mit erhebli-
chen Verkehrseinschränkungen verbunden sind. Diese 
Arbeiten sollen erst starten, wenn alle Vorarbeiten ab-
geschlossen wurden. Ein ausreichender Vorlauf der Aus-
führungsplanung ist ebenfalls sinnvoll. Zusätzlich sollte 
auch Vorsorge getroffen worden sein, um kurzfristig auf 
Schwierigkeiten – wie z. B. dem Ausfall wichtiger Maschi-
nen – reagieren zu können. 

Ergänzende Regeln für die funktionale Ausschreibung 
von Schnellbauweisen und seriellem Bauen werden in 
den nachfolgenden Abschnitten dargestellt. In Abhän-
gigkeit vom konkreten Einzelfall können auch Kombina-
tionen sinnvoll sein. 

2.2.1 Ergänzende Regeln der funktionalen 
Ausschreibung für Schnellbauweisen 

Schnellbauweisen können teurer sein als herkömmliche 
Bauverfahren (s. dazu aber auch Abschnitt 2.4). Die Kos-
ten einer Nutzungseinschränkung oder gar eines Nut-
zungsausfalls der Autobahn können im Vergleich dazu 
aber ein Vielfaches betragen. Gesamtwirtschaftlich 
betrachtet, können daher Schnellbauweisen erheblich 
wirtschaftlicher sein, auch wenn sie höhere Baukosten 
haben. Solche Angebote sollten daher aus gesamtwirt-
schaftlicher Sicht gezielt beauftragt werden können.

Bei der funktionalen Ausschreibung für Schnellbau-
weisen geht es nun darum, genau solche Angebote 
im Wettbewerb am Markt anzufordern, bei denen die 
gesamtwirtschaftlichen Kosten (= Baukosten + Nut-
zungsausfallkosten) am geringsten sind. Dieses An-
gebotswertungsverfahren wird häufig als Verfüg-
barkeitskostenmodell bezeichnet. Alternativ kann die 
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Angebotswertung auch auf Grundlage eines Punktesys-
tems für Baukosten und Nutzungsausfallkosten erfolgen.

Nur funktionale Ausschreibungen können diese Er-
gebnisse hervorbringen, denn im Unterschied zu klas-
sischen Ausschreibungen gewähren funktionale Aus-
schreibungen dem leistungsfähigen Bieter noch die 
notwendige Gestaltungsfreiheit zum konsequenten Ein-
bringen seiner innovativen Bau- und Verfahrenstechnik. 
Der Markt wird sich auf diese Anforderungen mehr und 
mehr einstellen, so dass auch insgesamt Tempo für die 
Brückenmodernisierung aufgenommen wird.  

Für die Bestimmung der Nutzungsausfallkosten ist das 
Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bau-
leistungen im Straßen- und Brückenbau des BMV (HVA 
B-Stb) [10], Anlage 143 einschlägig. Dort werden die 
täglichen Nutzungsausfallkosten z. B. für eine Auto-
bahn mit eingeschränkter Nutzbarkeit infolge einer 
Baustellenverkehrsführung angegeben, Bild 1. Für eine 
sechsstreifige Autobahn mit 5+0-Verkehrsführung und 
einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke von 
DTV > 80.000 Kfz/d können dort beispielsweise Netto-
Nutzungsausfallkosten von 100.000 Euro/d abgelesen 
werden. 

Dementsprechend müssen die Bedingungen der funk-
tionalen Ausschreibung für Schnellbauweisen daher um 
ein Element zur Bewertung von Nutzungsausfallkosten 
(s. o.) ergänzt werden. Außer den in Abschnitt 2.2 dar-
gestellten Komponenten Baubeschreibung, Leistungs-
programm und Pflichtenheft muss deswegen auch die 
Bauzeit Wertungskriterium werden. Der Bieter hat mit 

Angebotsabgabe folglich ergänzend zu den Angaben 
gemäß Abschnitt 2.2 auch die von ihm benötigte Bau-
zeit mit Verkehrsbehinderungen verantwortlich zu be-
nennen. Nach Zuschlagserteilung wird diese Bauzeit 
verbindlicher Bestandteil des Bauauftrages mit der 
Regelung, dass der Auftragnehmer im Falle einer Über-
schreitung der von ihm angebotenen Bauzeit einen an-
gemessenen Malus zu tragen hat. Aus Ausgewogen-
heitsgründen wird dem Auftragnehmer aber auch eine 
Bonuszahlung in Aussicht gestellt, wenn er die von ihm 
angebotene Bauzeit tatsächlich noch unterschreitet. 
Bonus und Malus werden ebenfalls im Hinblick auf die 
Nutzungsausfallkosten gemäß HVA B-Stb für den Einzel-
fall festgelegt.

Es hat sich gezeigt, dass diese Herangehensweise große 
Innovationskräfte am Markt entfesselt. Es haben sich in-
zwischen leistungsstarke, technische Innovationen er-
geben. In anderen Fällen konnten sich im Wettbewerb 
aber auch vorteilhafte, bewährte Bautechniken in Kom-
bination mit optimierten Bauverfahrensabläufen und 
sehr guter Arbeitsvorbereitung durch den Auftragneh-
mer durchsetzen. Einige aktuelle Beispiele dafür sind:

	■ Taktschieben von beiden Brückenenden her [2],
	■ Brückenwiderlager aus Betonfertigteilen [1],
	■ Brückenüberbauten aus Fertigteilen,
	■ Bewehrte-Erde-Konstruktionen für Brückenwiderla-
ger,

	■ Bau von Brückenüberbauten in Seitenlage und Einfah-
ren in Endlage mit Self-Propelled Modular Transporters 
(SPMTs) [1],

	■ Einsatz von Spannbetonfertigteilen aus hochfestem 

Bild 1: Auszug aus HVA B-Stb [10], Vordruck Beschleunigungsvergütung Nutzungsausfallkosten 03-23, Anlage 143
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Beton bis zu Schlankheiten von ca. L/H = 25 und Länge 
von 45 m [3],

	■ gleichzeitige Herstellung von beiden Brückenwiderla-
gern in Ortbetonbauweise,

	■ Einsatz von Carbonbeton-Fertigteilkappen,
	■ Querverschub des in Seitenlage hergestellten Brü-
ckenersatzneubaus (sowohl kleine Brücken als auch 
Talbrücken) auf Pfeilern oder Fundamenten,

	■ überhöhte Anordnung (außerhalb des Verkehrs-
raums) des Traggerüstes für die Ortbetonbauweise 
und abschließendes Absenken des fertigen Überbaus 
in einer Tagesbaustelle,

	■ Mehrschichtbetrieb über das in der Ausschreibung 
vorgegebene Maß hinaus.

Diese Erfahrungssammlung zeigt, dass die beste ge-
samtwirtschaftliche Lösung für die jeweilige Baumaß-
nahme stark von den Eigenarten des Einzelfalls ab-
hängen kann und häufig nicht in der Planungsphase 
der Brücke durch den Bauherrn schon erkennbar ist. 
Allgemeingültige Patentrezepte können bisher nicht 
identifiziert werden. Vielmehr sind die örtliche Situ-
ation und das Know-how des jeweiligen Auftragneh-
mers entscheidend. Deswegen ist ein zielgerichteter 
Wettbewerb der besten Ideen und effizientesten Bau-
verfahrenstechnik im Rahmen einer funktionale Aus-
schreibung notwendig, das vorhandene Potenzial der 
Bauindustrie zu heben.

Bei dieser Herangehensweise konnten bisher bei der 
Autobahn Westfalen sehr gute Ergebnisse erzielt wer-
den. Nicht selten wurden die Bauzeiten, die mit Ver-
kehrsbehinderungen verbunden waren, auf weniger als 
die Hälfte der üblichen Erfahrungswerte reduziert [1]–
[3]. Die Qualität der abgenommenen Bauwerke ist sehr 
gut. Der Geschäftserfolg der beauftragten Bauunter-
nehmen war zufriedenstellend (Win-win-Situation).

2.2.2 Ergänzende Regeln der funktionalen 
Ausschreibung für serielles Bauen 

Bei der funktionalen Ausschreibung für das serielle 
Bauen wird der Fokus der Ausschreibung auf die Nut-
zung von Synergieeffekten bei Planung und Bau von 
Brückenersatzneubauten gelegt. Gleichartige Brücken 
sollen in Serie effizienter geplant und gebaut werden 
können. Dadurch kann Tempo für die Brückenmoderni-
sierung aufgenommen und auch dem auf allen Ebenen 
herrschenden Fachkräftemangel begegnet werden.

Die bisherige Erfahrung zeigt, 
dass für diese Herangehensweise 
die zahlreichen kleineren Auto-
bahnbrücken sehr geeignet sind, 
die oft ähnliche Konstruktionen 
aufweisen. Insbesondere geht es 
um die vielen Überführungsbau-
werke von Autobahnen. Da die 
Regelquerschnitte der Autobahn 
genormt sind und die Verkehrs-
einschränkungen auf der Auto-
bahn möglichst gering sein sollen, 
liefern die Brückenplanungen für 

diese Überführungsbauwerke stets ähnliche Ergebnisse. 

Schon in der Vergangenheit hat es für diese Fälle Stan-
dardentwürfe, die teilweise auch als Typen- oder Mus-
terentwürfe bezeichnet werden, gegeben. Allgemein 
bekannt ist der Standardentwurf „Spannbetonzweifeld-
träger in Fertigteilbauweise“ (Bild 2, oben) und der Stan-
dardentwurf „Verbundrahmen“ über vierstreifige oder 
sechsstreifige Autobahnen (Bild 2, unten).

Diese Standardentwürfe wurden inzwischen durch die 
Autobahn GmbH des Bundes für das geltende technische 
Regelwerk aktualisiert, mit dem BMV abgestimmt und 
stehen dem Anwender wieder zur Verfügung. Darin ent-
halten sind auch Rahmenbedingungen für die Anwen-
dung dieser Standardentwürfe (z. B. maximale Stützwei-
te, Schiefe, Krümmung, Baugrundverhältnisse usw.). Ein 
Standardentwurf „Spannbetonrahmen aus Fertigteilen“ 
und „Einfeldträger aus Spannbetonfertigteilen“ ist aktu-
ell für sechsstreifige Autobahnen in der Entwicklung. Ge-
plant ist außerdem ein Standardentwurf für Brücken im 
Zuge der Autobahn mit Stützweiten kleiner als 25 m. 

In der Vergangenheit gab es aber die Erfahrung, dass 
Standardentwürfe häufig nur zurückhaltend genutzt 
wurden. Der Grund dafür ist, dass Brücken im Bestand 
aus verschiedensten Gründen Unikate sind. Brücken auf 
dem Gebiet der ehemaligen DDR, die teilweise nach Ty-
penelemente-Katalogen BT gebaut wurden, bilden hier 
eine Ausnahme. Häufig passen die Standardentwürfe 
schlichtweg nicht unmittelbar auf den vorliegenden Fall. 
Es herrscht nämlich seit jeher die Tradition in Deutsch-
land, dass sich Brückenbauwerke von Straßen weitge-
hend in die optimale Planung der Straße oder baurecht-
liche Vorgaben einfügen sollen. Für die Straßennutzer ist 
dies angenehm, weil Brücken als Teil der Trassierung der 
Straße dadurch häufig gar nicht wahrgenommen wer-
den. Beim Ersatzneubau dieser Brücken tritt dann aber 
die Schwierigkeit auf, dass nahezu keine Brücke wie die 
andere ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die neuen 
Brücken bestmöglich auf die aktuellen technischen 
Regelwerke angepasst werden sollen. Bei genauer Be-
trachtung haben die Brückenersatzneubauten daher 
unterschiedliche Längen, Breiten, Quer- und Längsnei-
gungen, Schiefen, Grundrisskrümmungen usw. Bisher 
mussten Brückenersatzneubauten deswegen in jedem 
Fall individuell gemäß RAB-ING durchgeplant werden, 
auch wenn sie weitgehend einem Standardentwurf ent-
sprechen.

Bild 2: Musterentwürfe für Überführungsbauwerke; Typen Spannbetonzweifeldträger in Fertig-
teilbauweise (oben) und Verbundrahmen (unten)� Zeichnung: Die Autobahn GmbH des Bundes
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Die funktionale Ausschreibung eröffnet nun für diese 
Fälle ein alternatives, erheblich effizienteres Vorgehen. 
Grundlage ist zunächst das im Abschnitt 2.2 beschrie-
bene Brückenplanungsverfahren auf der Basis der Vor-
planung gemäß RAB-ING, Abschnitt 2. Stellt sich bei der 
Vorplanung nun heraus, dass eine Entwurfsvariante 
gemäß Standardentwurf die Vorzugsvariante ist, dann 
können im Folgenden neue Verfahrenswege beschritten 
werden:

Auf der Basis des Standardentwurfs kann dann die funk-
tionale Ausschreibung für den Brückenbau aufgestellt 
werden. Ergänzend zu den Regeln in Abschnitt 2.2 ist 
die Ausführung des Standardentwurfs aber zwingend 
vorzuschreiben. Ein eigener Bieterentwurf ist in diesem 
Falle also auszuschließen.

Weil ein allseits bekannter Standardentwurf zur Ausfüh-
rung kommt, ist nach Auftragserteilung dann aber ein 
Entwurf gemäß RAB-ING, Abschnitt 3 entbehrlich. Dies 
ist in der funktionalen Ausschreibung ausdrücklich zu 
gestatten. Der Auftragnehmer darf nach dem Zuschlag 
direkt mit seiner Ausführungsplanung starten. Er muss 
dabei jedoch den Standardentwurf auf die örtliche Situ-
ation und die in Baubeschreibung, Leistungsprogramm 
und Pflichtenheft angegebenen Randbedingungen im 
Sinne einer Anpassungsplanung adaptieren. Die ver-
tragliche Prüfung der Ausführungsplanung umfasst 
dementsprechend auch die Prüfung, ob die Details des 
Standardentwurfs richtig und vollständig vom Ausfüh-
rungsplaner umgesetzt wurden.  

Die Erfahrung zeigt, dass es in diesen Fällen darüber hin-
aus äußerst vorteilhaft ist, mehrere Projekte, die gemäß 
Standardentwurf gebaut werden sollen, in eine gemein-
same Paketausschreibung zusammenzufassen. Dies ist 
insbesondere bei räumlicher Nähe der Projekte interes-
sant. Es ergeben sich dadurch für die ausschreibende 
Stelle erhebliche Synergieeffekte bei der Ausschreibung. 
Diese Effekte ergeben sich aber auch beim Bieter, weil 
mehrere, sehr ähnliche Bauaufgaben zu kalkulieren 
sind. Schließlich ergeben sich durch das serielle Bauen 

auch bei der Bauausführung erhebliche Wiederholungs- 
und Lerneffekte, die optimierte Verfahrensabläufe, in-
dustrielle Fertigung mehrerer gleichartiger Bauteile, 
effizientere Personalplanungen sowie Maschinen- und 
Geräteeinsätze bewirken. Im Bereich der Autobahn 
Westfalen wurde diese Paketbildung bereits sehr erfolg-
reich erprobt, beispielsweise für fünf Brücken über die 
Autobahn A1 nördlich von Osnabrück (Bild 3).

2.3 Besonderheiten der fachtechnischen 
Wertung von funktionalen Ausschreibungen

Die fachtechnische Wertung der Angebote einer funk-
tionalen Ausschreibung kann erheblich intensiver sein 
als bei der klassischen Ausschreibung. Zwei Themen-
schwerpunkte sind dafür maßgebend:

a)	Die von den Bietern angebotene Bauzeit muss geprüft 
und in die Angebotswertung, z. B. gemäß dem im 
Abschnitt 2.2.1 dargestellten Verfügbarkeitskosten
modell, eingerechnet werden.

b)	Wenn Bieter von der Möglichkeit Gebrauch machen 
(s. Abschnitt 2.2), einen von der Referenzplanung des 
Bauherrn abweichenden, eigenen Bieterentwurf an-
zubieten, muss überprüft werden, ob dieser Entwurf 
den Regeln des BMV und insbesondere den Vorgaben 
der Baubeschreibung und des Leistungsprogramms 
mit Pflichtenheftes vollständig genügt. Anderenfalls 
kann dieses Angebot von der Wertung ausgeschlos-
sen werden.

Für die Angebotswertung ist deswegen ausreichend Zeit 
bis zur Zuschlagserteilung einzuplanen. Die Bindefristen 
der Angebote sind entsprechend lang vorzugeben.

2.4 Besonderheiten der Bauausführung 
nach Zuschlagserteilung bei 
funktionalen Ausschreibungen

Nach der Zuschlagserteilung muss der Auftragnehmer 
(AN) in der Regel kurzfristig den Entwurf gemäß RAB-
ING, Abschnitt 3 aufstellen und zur Genehmigung beim 

Auftraggeber (AG) vorlegen (s. 
Abschnitt 2.2). Der Entwurf ist 
Grundlage der Ausführungspla-
nung. Diese läuft erfahrungsge-
mäß beim AN aber bereits paral-
lel mit der Entwurfsaufstellung 
an. Die Entwurfsgenehmigung 
durch den AG steht daher unter 
einem Termindruck und ist ent-
sprechend zu forcieren. Bei der 
terminlichen Disposition des Ent-
wurfsgenehmigungsprozesses 
sind die Vorlagegrenzen des je-
weiligen Bauherrn zu beachten. 
Entsprechende Vorgaben sind in 
der Baubeschreibung zu regeln. 

Die Prüfung der Ausführungspla-
nung erfolgt dem Grunde nach 
wie bei der klassischen Ausschrei-

Bild 3: Ersatzneubau von Brücken über die sechsstreifige A 1 nördlich von Osnabrück; funk-
tionale Ausschreibung (Paket von fünf Brücken) auf der Grundlage des vielseitig einsetzbaren 
Standardentwurfs „Spannbetonzweifeldträger in Fertigteilbauweise“ 
� Foto: Die Autobahn GmbH des Bundes 
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bung. Es muss jedoch dafür sensibilisiert werden, dass 
der AN aufgrund seines Pauschalangebotes ein hohes 
wirtschaftliches Interesse hat, Baustoffmassen und Auf-
wendungen einzusparen. Dies muss insbesondere auch 
durch den Prüfingenieur verfolgt werden. Nach den bis-
her vorliegenden Erfahrungen ist das geltende techni-
sche Regelwerk aber im Allgemeinen ausreichend, die 
Qualität der neuen Bauwerke voll zu gewährleisten. 

Die Bauüberwachung des AG wird bei funktional aus-
geschriebenen Bauprojekten stark von Abrechnungs-
aufgaben entlastet, da die Vergütung aufgrund von 
Zahlungszielen für fertige Leistungen erfolgt. Die Bau-
überwachung kann sich daher auf die Qualitätssiche-
rung der Arbeiten und die bestmögliche Unterstützung 
des Baufortschritts konzentrieren.  

Eine große Freisetzung von Personalkapazitäten durch 
funktionale Ausschreibungen ergibt sich darüber hinaus 
auch beim AN. Da dieser seine eigenen Entwurfspläne 
ausführt, sind Themen für mögliche bauvertragliche 
Unstimmigkeiten naturgemäß gering. Die Tatsache, 
dass auf unseren Baustellen mit Einheitspreisverträgen 
(klassische Ausschreibung) sehr viel Personalkapazität 
für Bürokratie zur bauvertraglichen Klärung von mögli-
chen Nachtragsleistungen verloren geht, dass mit Ver-
zögerungen im Bauablauf u. U. mehr Geld zu verdienen 
ist als mit guter Bauleistung, wird damit signifikant ein-
gedämmt. Aufgrund der teils katastrophalen Folgen, 
die marode Brücken verursachen, muss der Fokus der 
am Bau Beteiligten im Sinne des Gemeinwohls und der 
Autobahnnutzer, die an den Baustellen häufig mit Ver-
kehrsbehinderungen konfrontiert sind, auf den erfolg-
reichen Baufortschritt umprogrammiert werden. Dies 
leistet die beschriebene funktionale Ausschreibung. 
Sehr gute Bauvorbereitung und -leistung werden damit 
zum entscheidenden Erfolgsfaktor für den AN. 

Die Erfahrung zeigt, dass dann auch die Baukosten, also 
die Gesamtkosten nach Schlussrechnung, für Schnell-
bauweisen aufgrund der beschriebenen Einflüsse von 
Nachtragsvergütungen bei Einheitspreisverträgen 
durchaus nicht höher sein müssen. Das soll nicht be-
deuten, dass funktionale Ausschreibungen frei von 
Nachtragsleistungen sind. Die Erfahrungen zeigen aber, 
dass das Aufkommen von Nachtragsleistungen deutlich 
reduziert ist und allseits ein hohes Interesse an einer 
reibungslosen, kooperativen und erfolgreichen Zusam-
menarbeit besteht.

3 Zusammenfassung

Es ist allgemein bekannt, dass die Brückeninfrastruktur 
in Deutschland dringend modernisiert werden muss. 
Dabei muss Tempo aufgenommen werden, damit die 
alten Brücken erneuert sind, bevor sie mit gravierenden 
Folgen abgängig werden. Im Beitrag wird dargestellt, 
wie funktionale Ausschreibungen für Schnellbauwei-
sen und serielles Bauen aufgebaut werden können, um 
diese große Aufgabe zielorientiert zu lösen und erfolg-
reich in die Realität umzusetzen. Bei der Wertung der 

Angebote von funktionalen Ausschreibungen und bei 
der bauvertraglichen Ausführung sind einige Beson-
derheiten zu beachten, die abschließend im Beitrag be-
schrieben werden.  
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